
 

Einladung zur 

Ordentlichen Hauptversammlung 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

InVision Software AG, Ratingen 

ISIN: DE0005859698 

WKN: 585969 

 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

 

wir laden Sie hiermit ein zur 

 

Ordentlichen Hauptversammlung der InVision Software AG, Ratingen, 

 

am 

Freitag, den 20. Juni 2008, 10.00 Uhr, 

 

im 

GAP 15 

Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf, 

Auditorium, Erdgeschoss. 
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Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts 
und des Konzernlageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 und dem 

erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB. 

 

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die vorgenannten Unterlagen in den 

Geschäftsräumen der INVISION SOFTWARE AG, Halskestrasse 38, 40880 Ratingen, zur Einsicht der 

Aktionäre aus.  

 

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007. 
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen: 

   

„Den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.“ 
 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitgliedern de Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung 
erteilt.“ 

 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008. 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den folgenden Beschluss zu fassen: 

 

“Die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 sowie für die prüferische Durchsicht des verkürzten 
Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2008, soweit diese 
erfolgen sollte, bestellt.“ 
 

 

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„1. Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach 
den § 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Die 
Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung 
kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Sie 
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kann auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder 
deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 19.12.2009. 

 
 Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes 

bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes erfolgen. Im Falle des Erwerbes über die 
Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der 
Kurse für Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handelssystem oder einem vergleichbare 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse an den dem Erwerb vorangegangenen letzten fünf 
Börsentagen um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Im Falle eines öffentlichen Kaufangebotes darf 
der Angebotspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Kurse für Aktien der Gesellschaft in der 
Schlussauktion im XETRA-Handelssystem oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsentagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebotes 
um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen 
Kaufangebotes bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes nicht unerhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines 
solchen Angebotes angepasst werden; in diesem Falle wird auf den durchschnittlichen Schlusskurs an den 
letzten fünf Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Die 
Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, sofern und soweit sie 
zwingend Anwendung finden. Überschreitet die Zeichnung das Volumen des Angebotes, erfolgt die Annahme 
nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter 
Aktien je Aktionär vorgesehen werden. 

 
2. Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien können zu allen gesetzlichen Zwecken verwendet 

werden. 
 
Diese Ermächtigung kann einmalig oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt 
werden. Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien können auch in anderer Weise als über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu 
einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen 
Aktien wird insoweit ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens, noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. 
 
Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien können des weiteren auch außerhalb der Börse und 
ohne ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, wenn die Veräußerung gegen Sachleistung erfolgt, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen in Unternehmen. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen. 
 
Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur 
Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung 
unverändert bleibt und sich statt dessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Falle zur Anpassung der Angabe der Zahl in der 
Satzung ermächtigt.“ 
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Bericht des Vorstands zu der in TOP 5 vorgesehenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5, 186 Abs. 4 S. 2 AktG sowie zum Bezugsrechtsausschluss 

 

Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Gesellschaft eingeräumt werden, damit die Gesellschaft 

die Flexibilität erhält, einen Aktienerwerb durchführen und damit den geschäftspolitischen Erfordernissen 

entsprechend agieren zu können. 

 

Durch Beschluss zu TOP 5 soll die Gesellschaft, beschränkt auf einen Zeitraum von 18 Monaten, ermächtigt 

werden, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Damit soll der Vorstand in die 

Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder ein 

öffentliches Kaufangebot erwerben zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit 

verschaffen, ihr Eigenkapital flexibel den jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und auf günstige 

Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. Darüber hinaus soll die Ermächtigung vorsehen, 

dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien auch als Gegenleistung verwenden kann, um Unternehmen 

oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. 

 

Das Aktiengesetz sieht in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG für die Wiederveräußerung eigener Aktien den Verkauf 

über die Börse oder eine Ausgabe mit Bezugsrecht der Aktionäre vor, lässt aber auch Beschränkungen des 

Bezugsrechts nach den Regeln des § 186 AktG zu.  

 

Der Erwerb eigener Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot, wie im Beschluss 

vorgesehen, trägt dem zu beachtenden Gleichbehandlungsgrundsatz gemäß § 53 a AktG Rechnung. Sofern 

ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme zur Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Quoten erfolgen. Zur Vereinfachung soll jedoch eine bevorrechtigte 

Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Aktien zulässig sein. Diese 

Möglichkeit dient dazu, bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten gebrochene Beträge und kleine 

Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.  

 

Die zu TOP 5 vorgesehene Ermächtigung ermöglicht, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene 

Aktien bis zur Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu einem Preis zu erwerben, der den 

Börsenkurs um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreitet. Maßgeblich ist insoweit der Durchschnitt der 

Kurse für Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handelssystem oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsentagen vor dem Tag des 

Erwerbs beziehungsweise der öffentlichen Ankündigung des Angebotes. Bei der Ausnutzung von 

Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien ist die Grenze des § 71 Abs. 2 AktG zu beachten. Nach dieser 

Regelung dürfen auf erworbene eigene Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die 

Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen.  

 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien 

entweder eingezogen werden, wodurch das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, oder durch ein 

öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit der Veräußerung 

durch ein öffentliches Angebot oder über die Börse wird auch bei der Veräußerung der Aktien der 

Gleichbehandlungsgrundsatz aus § 53 a AktG gewahrt.  

 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 AktG sieht die vorgeschlagene Ermächtigung aber auch vor, dass die 

Gesellschaft erworbene eigene Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre veräußern kann. Voraussetzung hierfür ist, dass die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird eine Verwässerung des Kurses vermieden. Die 
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Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre 

kann im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegen. Insbesondere können Aktien auf diese Weise an 

institutionelle Anleger verkauft und damit zusätzliche in- und ausländische Aktionäre gewonnen werden. Die 

Gesellschaft wird gleichzeitig in die Lage gesetzt, ihr Eigenkapital flexibel den jeweiligen geschäftlichen 

Erfordernissen anzupassen und auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel zu reagieren.  

 

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Veräußerung eigener Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf Grundlage der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG angemessen gewahrt. Die Ermächtigung beschränkt sich auf einen Anteil von höchstens 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Gesamtzahl der erworbenen 

Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder ausgegeben werden können, insgesamt 

10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen dürfen. Darüber hinaus dürfen die erworbenen 

eigenen Aktien, wenn sie in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre 

veräußert werden sollen, nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien gleicher 

Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Den Aktionären entsteht, soweit 

sie am Erhalt einer Beteiligungsquote interessiert sind, damit kein Nachteil, da sie die entsprechende Anzahl 

von Aktien jederzeit an der Börse hinzu erwerben können. 

 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht des weiteren vor, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien auch 

als Gegenleistung verwenden kann, um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. 

Hiermit soll dem Vorstand ermöglicht werden, die erworbenen Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage zu 

verwenden, und die Gesellschaft wird gleichsam in die Lage versetzt, eigene Aktien als „Akquisitionswährung“ 

zu nutzen. Eigene Aktien sind eine wichtige „Akquisitionswährung“. Der nationale und internationale 

Wettbewerb erfordert im zunehmendem Maße diese Art der Gegenleistung. Aus diesem Grunde soll die 

vorgeschlagene Ermächtigung der Gesellschaft ermöglichen, Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen 

oder Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre flexibel und kostengünstig 

nutzen zu können, insbesondere ohne die zeitlich häufig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung. 

 

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden auch im Falle einer solchen Veräußerung 

eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt. Auch hier beschränkt sich die 

Ermächtigung auf einen Anteil von höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, so das sichergestellt 

ist, dass die Gesamtzahl der erworbenen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder 

ausgegeben werden können, insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen dürfen. Der 

Vorstand wird darüber hinaus Sorge tragen, dass Aktien nur in einem solchen Umfang als Gegenleistung für 

eine Unternehmensakquisition hingegeben werden, wie sie dem Wert des erworbenen Unternehmens oder der 

erworbenen Unternehmensbeteiligung entspricht, so dass keine wertmäßige Verwässerung eintritt. Die 

Verwendung eigener Aktien hat für die Altaktionäre gegenüber der Durchführung von Sachkapitalerhöhungen 

zudem den Vorteil, dass ihr Stimmrecht im Vergleich zu der Situation vor Erwerb der eigenen Aktien durch die 

Gesellschaft nicht verwässert wird. 

 

Schließlich soll der Vorstand durch die Hauptversammlung ermächtigt werden, eigene Aktien ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. 

 

Zur Zeit gibt es keine konkreten Akquisitionsvorhaben, für die eigene Aktien verwendet werden sollen.  

 

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung dieser Ermächtigung 

berichten.  
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Mitteilungen gemäß § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im 

elektronischen Bundesanzeiger EUR 2.235.000,00 und ist eingeteilt in 2.235.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00. Jede Aktie gewährt eine Stimme. 

Die Gesamtzahl der Aktien und die Stimmrechte zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 

Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger beträgt dementsprechend jeweils 2.235.000. Aus von 

der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die 

Gesellschaft keine eigenen Aktien.  

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 18 der Satzung der 

INVISION SOFTWARE AG, Ratingen nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf 

des Freitag, den 13. Juni 2008, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei unten 

genannter Adresse angemeldet haben. 

 

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies hat bis zum Ablauf des 13. Juni 2008 durch Vorlage eines in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher Sprache oder englischer Sprache erstellten Nachweises des 

depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz zu Beginn des 30. Mai 2008 zu geschehen. 

 

Die erforderlichen Anmeldungen der Aktionäre sowie die Bestätigung des depotführenden Instituts müssen der 

Gesellschaft unter der von ihr benannten Stelle:  

 

InVision Software AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Fax: +49 (0) 89 210 27 289 

E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 

 

bis zum Ablauf des 13. Juni 2008 zugehen. 

 

Die Gesellschaft wird gegen Vorlage der Anmeldung und des Nachweises Eintrittskarten ausstellen, die zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen. 
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Stimmrechtsvertretung 

 

Wir weisen die Aktionäre darauf hin, dass sie ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch 

durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen können, wenn sie nicht 

persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Ein Formular zur Vollmachtserteilung befindet sich auf der 

Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Dieses Formular kann auch kostenfrei unter der oben 

genannten Anschrift angefordert werden.  

 

Soweit weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvertretung bevollmächtigt wird, bietet die Gesellschaft ihren 

Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, jedoch an die Weisungen der Aktionäre gebundene 

Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts schriftlich zu 

bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht 

erteilen möchten, benötigen hierzu zwingend eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

 

Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten die Aktionäre nach Anmeldung und Nachweis ihrer 

Berechtigung zur Teilnahme, wie oben beschrieben. 

 

Soweit Aktionäre von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen diesen in 

jedem Falle schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist 

die Vollmacht ungültig. Sollten zu einem Tagesordnungspunkt unklare oder missverständliche Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthalten sich diese insoweit der Stimme. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

 

Für die Stimmrechtsausübung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter kann das den 

Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte  zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwandt werden. 

Schriftliche Vollmachten und Weisungen für gemäß den obigen Voraussetzungen rechtzeitig angemeldeten 

Aktien sind ausschließlich bis zum 19. Juni 2008, 24:00 Uhr (Eingang) an die unten angegebene Adresse: 

 

InVision Software AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

im Original per Post (kein Fax oder E-Mail) zu übermitteln. 
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Gegenanträge 

 

Soweit Aktionäre von ihrem Recht, Gegenanträge vor der Hauptversammlung der Gesellschaft zu übersenden, 

Gebrauch machen wollen, sind diese ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 

 

InVision Software AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Fax: +49 (0) 89 210 27 298 

E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de 

 

Wir werden alle nach § 126 AktG zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären sowie etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter http:\\www.invisionwfm.com 

veröffentlichen. 

 

 

Ratingen, im Mai 2008  

 

InVision Software AG, Ratingen  

Der Vorstand 

 

 

 

 


